
Einladung 
zur ordentlichen
Hauptversammlung
am Donnerstag, den 26. Mai 2011, 
um 11.00 Uhr, 
im Vila Vita Hotel & Residenz Rosenpark, 
Raum Vivaldi, 
Rosenstraße 18-28, 
35037 Marburg
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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom
Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses sowie der
Lageberichte für die 3U HOLDING AG und den Konzern für
das Geschäftsjahr 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der
3U HOLDING AG, Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg, zur
 Einsicht der Aktionäre aus und stehen unter der Internetadresse
www.3u.net zur Verfügung. Abschriften dieser Unterlagen werden
den Aktionären auf Anfrage kostenlos zugesandt.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des
Geschäfts jahres 2010 in Höhe von EUR 792.340,21 wie folgt zu ver-
wenden:
Bilanzgewinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792.340,21 EUR
Ausschüttung einer Dividende von 
EUR 0,02 je Stückaktie auf 39.237.786 
dividendenberechtigte Stückaktien . . . . . . . . . . . 784.755,72 EUR
Einstellung in die Gewinnrücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 EUR
Gewinnvortrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.584,49 EUR

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividenden -
berechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Haupt-
versammlung, bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,02 je
 dividendenberechtigte Stückaktie, ein entsprechend angepasster
Gewinn verwendungsvorschlag unterbreitet werden.

Die beschlossene Dividende wird am 27. Mai 2011 ausgezahlt.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des

Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Essen, für das Geschäftsjahr 2011 zum Abschlussprüfer der
3U HOLDING AG und des Konzerns sowie zum Prüfer für den Halb-
jahresfinanzbericht, sofern dieser einer prüferischen Durchsicht
unterzogen wird, zu bestellen.

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis
 spätestens am 19. Mai 2011 in Textform (§ 126b BGB) in deutscher
oder englischer Sprache bei der unten angegebenen Anmeldestelle
angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher
oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter
Nachweis des Anteilsbesitzes bis spätestens am 19. Mai 2011 bei
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der Anmeldestelle einzureichen. Der Nachweis muss sich auf den
Beginn des 5. Mai 2011 (0.00 Uhr MESZ) beziehen.

Anmeldestelle:
3U HOLDING AG
c/o UBJ. GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: 040 63785423
E-Mail : hv@ubj.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Ver-
sammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer
den Nachweis erbracht hat. Nach Eingang der Anmeldung und des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um
den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir
die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte für die Teil-
nahme an der Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut
anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des
maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das
depotführende Institut vorgenommen.

Stimmrechtsvertretung

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen
Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung
von Aktionären, ausgeübt werden. Soweit die Vollmacht nicht einem
Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder anderen, mit diesen
gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Per-
sonen oder Institutionen erteilt wird, bedarf die Vollmacht der Text-
form. Dasselbe gilt für den Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft und einen eventuellen Widerruf der Vollmacht.
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Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der
Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter
bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktio-
näre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
tern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Ein-
trittskarte zur Hauptversammlung. Die Eintrittskarte dient als For-
mular für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und die
Erteilung der Stimmweisungen. Zur Bevollmächtigung der Stimm-
rechtsvertreter benötigen sie daher auch dann eine Eintrittskarte,
wenn sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen
wollen. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustel-
len, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei den Depotbanken
eingehen. Die Vollmachten sind in Textform zu erteilen. Soweit von
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wer-
den, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des
Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht
ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß
abzustimmen. Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung
erhalten die Aktionäre zusammen mit der Einladung zur Hauptver-
sammlung von ihrer Depotbank. Diese Informationen stehen den
Aktionären auch unter der Internetadresse www.3u.net unter dem
Pfad „Investor Relations/Hauptversammlung“ zur Verfügung.

Rechte der Aktionäre

Erweiterung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals (entspricht 2.179.877 Aktien) oder den anteiligen Betrag
von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände
auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvor-
lage beiliegen. Das Verlangen ist an folgende Adresse zu richten und
muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung,
also bis spätestens 25. April 2011, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen.
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3U HOLDING AG
Frauenbergstraße 31-33
35039 Marburg
Fax: 06421 999-1222
E-Mail : hv@3u.net

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens
drei Monaten vor der Versammlung, also seit dem 25. Februar 2011,
Inhaber der Aktien sind und die Aktien bis zur Entscheidung über
das Verlangen halten werden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 und 127 AktG
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem
bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die  vor -
stehend genannte Adresse zu richten. Anderweitig adressierte
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des
Namens des Aktionärs, der Begründung (nur bei Gegenanträgen),
bei Wahlvorschlägen auch des Namens des Kandidaten, des ausge-
übten Berufs, des Wohnorts und der Angabe zu der Mitgliedschaft
der Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
im Sinne von § 125 Abs. 1 S. 5 AktG und einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung wird die Gesellschaft über die Internetseite
www.3u.net unter dem Pfad „Investor Relations/Hauptversammlung“
zugänglich machen, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Ver-
sammlung, also bis zum 11. Mai 2011, 24.00 Uhr (MESZ), mit
Begründung (nur bei  Gegen anträgen, Wahlvorschläge müssen nicht
begründet werden) der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse
zugehen.

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten
der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Aus-
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kunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht erstreckt sich
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
schaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen.

Informationen gemäß § 124a AktG
Die Informationen nach § 124a AktG sind auf der Internetseite der
3U HOLDING AG (www.3u.net) unter dem Pfad „Investor Relations/
Hauptversammlung“ zu finden. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung ist das Grundkapital der Gesellschaft
in 43.597.526 Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt eine
Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 4.359.740 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr
keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberech-
tigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung 39.237.786.

Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger
Die Hauptversammlung am 26. Mai 2011 ist durch Veröffentlichung
der vorstehenden Tagesordnung am 15. April 2011 im elektronischen
Bundesanzeiger einberufen worden. Am gleichen Tag ist die  Ein -
berufung den Medien zur Veröffentlichung in der Europäischen Union
i. S. d. § 121 Abs. 4a AktG zugeleitet worden.

Marburg, im April 2011

3U HOLDING AG
Der Vorstand
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